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(4) Der Aufwand für die Baustelleneinrichtung beinhaltet
— den einmaligen Aufwand für An- und Abtransport sowie 

für den Auf- und Abbau unter Berücksichtigung des wie
dergewonnenen Materials der Baustelleneinrichtung,

— die Vorhaltung für die Zeit des An- und Abtransportes so
wie des Auf- und Abbaus der Baustelleneinrichtung,

— den laufenden Aufwand für die Betreibung der Baustellen
einrichtung.

Er beinhaltet auch den einmaligen Aufwand zur Herstellung 
der Voraussetzungen für die Nutzung vorgezogener Objekte 
des Investitionsvorhabens und vorhandener Grundmittel des 
Investitionsauftraggebers oder anderer Rechtsträger als Bau
stelleneinrichtung sowie zur Wiederherstellung ihres ur
sprünglichen Zustandes. Der Aufwand für die Baustellenein
richtung beinhaltet nicht den einmaligen Aufwand für die 
Anschaffung von Grundmitteln und speziellen Vorhaltema
terialien.

(5) Der Investitionsauftraggeber hat den Bedarf an Bau
produktion für den Teil A der Baustelleneinrichtung und für 
den Teil B der Baustelleneinrichtung den Bedarf an Baupro
duktion der Auftragnehmer der Investitionsgüterindustrie ge
mäß den von der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
herausgegebenen Definitionen für Planung, Rechnungsfüh
rung und Statistik, Teil III Seite 107, zu planen. Die Auftrag
nehmer der Investitionsgüterindustrie haben im Rahmen der 
Vorbereitung der Investition ihren Bedarf an Bauproduktion 
einschließlich des Wertes von ihnen bereitgestellter Grund
mittel in ihren Informations- bzw. verbindlichen Angeboten 
gesondert auszuweisen.

(6) Der Investitionsauftraggeber hat die benötigten Flä
chen für die Teile A und B der Baustelleneinrichtung entspre
chend dem Bau- und Montageablauf bereitzustellen.

§3

(1) Der. Umfang der Baustelleneinrichtung ist nach dem 
Prinzip der strengsten Sparsamkeit festzulegen. Der Investi
tionsauftraggeber und die Auftragnehmer haben den Gesamt
aufwand für die Baustelleneinrichtung insbesondere durch 
die Reduzierung von Provisorien so gering wie möglich zu 
halten. Dazu sind vorrangig geeignete Objekte des Investi
tionsvorhabens zur Nutzung als Baustelleneinrichtung vorzu
ziehen, vorhandene Grundmittel des Auftraggebers und der 
Auftragnehmer gemeinsam zu nutzen sowie alle Möglichkei
ten der territorialen Rationalisierung auszuschöpfen. Über 
die Nutzung vorgezogener Objekte bzw. bereitgestellter 
Grundmittel sind Verträge abzuschließen und Nutzungsent
gelte zu vereinbaren. Durch die weitere Entwicklung und den 
konsequenten Einsatz komplett ausgerüsteter Raumzellen und 
Container ist der Aufwand für die Baustelleneinrichtung wei
ter zu senken.

(2) Zur weiteren Senkung des Bau- und Ausrüstungsauf
wandes sind zur Errichtung der Baustelleneinrichtung solche 
Materialien, Grundmittel und Ausrüstungen einzusetzen, die 
eine Wiedergewinnung und Mehrfachnutzung ermöglichen.

(3) Durch die Errichtung einer zentralen Baustelleneinrich
tung darf keine Erhöhung des Aufwandes gegenüber der ob
jektgebundenen Baustelleneinrichtung eintreten.

(4) Die Auftragnehmer haben die für den Teil B der Bau
stelleneinrichtung einzusetzenden Grundmittel in die Planung 
ihrer Grundfonds einzubeziehen. Die Planung hat im Rahmen 
der ihnen übergebenen staatlichen Plankennziffer Investi
tionen (materielles Volumen) zu erfolgen. Die Finanzierung 
erfolgt entsprechend den Rechtsvorschriften.

§ 4

Normative
(1) Der Investitionsauftraggeber und die Auftragnehmer 

haben die Normative zum finanziellen Aufwand für den

Teil A der Baustelleneinrichtung sowie zur Flächeninan
spruchnahme für die Teile A und B der Baustelleneinrichtung 
einzuhalten bzw. zu unterbieten. Der Investitionsauftragge
ber hat die Einhaltung der Normative mit der Dokumentation 
zur Grundsatzentscheidung nachzuweisen.

(2) Das Ministerium für Bauwesen sichert gemeinsam mit 
den zuständigen zentralen Staatsorganen die Ausarbeitung 
progressiver Normative gemäß Abs. 1 sowie deren ständige 
Vervollkommnung und Aktualisierung. Die Normative wer
den durch Anordnung des Ministers für Bauwesen in Kraft 
gesetzt1.

§5
Leiteinrichtungen

(1) Die Leiter der zuständigen zentralen Staatsorgane ge
währleisten die Wirksamkeit der Leiteinrichtungen Baustel
leneinrichtung gemäß Anlage 3 im jeweiligen Verantwor
tungsbereich.

(2) Die Leiteinrichtungen haben insbesondere folgende 
Aufgaben:

— permanente Analyse der Entwicklung des Aufwandes für 
die Baustelleneinrichtung sowie Erarbeitung von Niveau
vergleichen zur .Durchsetzung der Breitenanwendung von 
Bestlösungen,

— Erarbeitung progressiver Normative,
— Einflußnahme auf die Bearbeitung von Schwerpunktauf

gaben zur Erhöhung der Effektivität der Baustellenein
richtung im Rahmen der Pläne Wissenschaft und Technik,

— Anleitung, Koordinierung und Kontrolle der Betriebe und 
Kombinate des Verantwortungsbereiches zur Durchsetzung 
der festgelegten wissenschaftlich-technischen Entwicklung,

— aktive Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Investitionsvorhaben mit dem Ziel der Durchsetzung 
der technisch-ökonomisch günstigsten Lösung für die Bau
stelleneinrichtung.

(3) Die zentrale Leiteinrichtung Baustelleneinrichtung hat 
die Anleitung der anderen Leiteinrichtungen sowie einen re
gelmäßigen Erfahrungsaustausch mit diesen Leiteinrichtungen 
zu gewährleisten.

§ 6

Vorbereitung von Baustelleneinrichtungen

(1) Die Vorbereitung der Baustelleneinrichtung ist Bestand
teil der Vorbereitung der gesamten Investition. Der Investi
tionsauftraggeber hat in Abstimmung mit dem Generalauf
tragnehmer bzw. mit den Hauptauftragnehmern den Auf
wand für die Baustelleneinrichtung festzulegen.

(2) Im Rahmen der Aufgabenstellung sind Vorgaben für die 
rationelle Gestaltung der Baustelleneinrichtung mindestens 
im Umfang gemäß Anlage 4 zu erarbeiten. Diese Vorgaben 
sind gesondert zu bestätigen.

(3) Mit der Ausarbeitung der Dokumentation zur Grund
satzentscheidung ist die rationelle Gestaltung der Baustellen
einrichtung nachzuweisen. Bei Investitionsvorhaben über 
5 Mio M Gesamtwertumfang ist dieser Nachweis gemäß An^ 
läge 5 zu führen.

(4) Bei der Vorbereitung von Investitionen in nutzungs
fähigen Teilvorhaben ist der anteilige Aufwand für die Bau
stelleneinrichtung mit jeder Grundsatzentscheidung gesondert 
festzulegen. Mit der Entscheidung über die Ökonomie des Ge
samtvorhabens ist gleichzeitig der vorgesehene Aufwand für 
die gesamte Baustelleneinrichtung äuszuweisen und der Nach-

1 Z. Z. gilt die Anordnung vom 10. Juli 1986 über die Anwendung 
von Normativen für Baustelleneinrichtungen (GBl. I Nr. 26 S. 368)


